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Merkblatt  

Haftpflichtversicherung des PolySport Wallis 

Auszug aus der bei “die Mobiliar“ Versicherung abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Police Nr. G-
1033-5551, einschliesslich Policenbeilage Verseinsversicherung und der Allgemeinen Bedingungen, 
welche bei der Geschäftsstelle des PolySport Wallis eingesehen werden kann. 

1. Was ist versichert? 

Die gesetzliche Haftplicht versichert folgendes: 
- Personenschäden (Tötung, Verletzung oder sonstige Gesundheitsschädigung von Personen) 
- Sachschäden (Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen) 
- Vermögensschäden (wenn diese auf einen versicherten Personen-/Sachschaden zurückzuführen 

sind)  

2. Wer ist versichert? 

Versichert ist die Haftplicht  
- Der Verband PolySport Wallis 
- Die Vereine, die an PolySport Wallis angeschlossen sind 
- Die Vorstandmitglieder, Leiter, Trainer, Kommissionsmitglieder  
- Die Aktivmitglieder bei der Ausübung von Vereinstätigkeiten 
- Die aktiven Teilnehmer bei durch den Verein organisierten Veranstaltungen  

 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftpflicht dieser Personen. 

3. Versicherte Leistungen  

Die Haftpflicht ist versichert für:  
- Turnbetrieb, einschliesslich aller polysportiver wiederkehrenden Tätigkeiten im Verein (ohne 

Weg zum und vom Turnen)  
- Organisation und Durchführung von Vereins-Veranstaltungen, die alljährlich und regelmässig im 

gleichen Umfang stattfinden (z.B. Turnerabende, Sportfeste, Wettkämpfe, Plauschturniere, 
Unterhaltungsabende). 

- Festhütten, Zelte, mobile Bühnen, selbstbetriebene Festwirtschaften an versicherten 
Veranstaltungen (Dauer von max. 3 Tage). 

 
Es gelten Einschränkungen (Ausschlüsse) bei Kampfspielen (Fussball, Handball, Hockey, usw.) wie auch 
bei der Ausübung von Zweikampf-Sportarten (Ringen, Schwingen, Judo, Boxen, etc.). 
 
Weitere versicherte Risiken: 
- Haftpflicht als Eigentümer, Mieter oder Pächter von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und 

anlagen 
- Medienrückrufkosten 
- Schadensverhütungskosten (Kosten zur Abwendung der Gefahr, bei unvorhergesehenen Ereignissen) 
- Umweltbeeinträchtigungen (bei einem plötzlich eingetretenen, unvorhergesehenen Ereignis) 
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4. Auskunft 

Bei Fragen zu Deckungsumfang, Ausschlüsse oder weiteren Details gibt die Geschäftsstelle des PolySport 
Wallis Auskunft. 

5. Vorgehen im Schadenfall  

Jeder Schadenfall, der diese Haftpflichtverischerung betrifft, muss an folgende Adresse gemeldet 
werden:  
 

Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge 
Generalagentur Oberwallis 
Alte Simplonstrasse 19 
3900 Brig 
oberwallis@mobiliar.ch 
Telefon 027 922 99 66 

 
Der Schadenhergang wird festgehalten für spätere Rückfragen. 
 
Bei schwerwiegenden Fällen, besonders bei Todesfällen, muss die erste Anzeige innert 24 Stunden 
telefonisch, per Fax oder E-Mail gerichtet werden. 

6. Hinweise 

6.1. Private Unfallversicherung 

Wenn es sich um einen Unfall handelt, so ist die private Unfallversicherung zu kontaktieren. 
 
Beispiele von Unfällen, die durch die private Unfallversicherung gedeckt sind: 

- Ein Aktivmitglied verletzt sich am Fussgelenk während der Turnstunde. 
- Ein Aktivmitglied verletzt sich an den Grossgeräten (z.B. Barren, Ringe, etc.). 
- Der Leiter/Trainer verletzt sich während der Turnstunde. 

6.2. Private Haftplicht 

Bei Sachschaden gilt es jeweils zu prüfen, ob es sich um die privaten Haftplicht handelt oder jene des 
Vereins. 
 
Beispiel: 

- Ein Aktivmitglied beschädigt die Brille eines Vereinskollegen beim Ballspiel. Die private Haftplicht 
deckt den Schaden. 

6.3. Einmalige / ausserordentliche Vereins-Veranstaltungen  

Bei der Organisation und Durchführung von einmaligen / ausserordentlichen Vereins-Veranstaltungen 
muss vorgängig eine Meldung an PolySport Wallis gemacht werden zur Klärung der Versicherung. 
Kontakt: Geschäftsstelle PolySport Wallis 


